
ZH_VERWALTUNGSGERICHT VB.2022.00505 vom 26.
Oktober 2023
ZH Verwaltungsgericht, 2023-10-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_verwaltungsgericht__VB.2022.00505

FR: ZH_VERWALTUNGSGERICHT VB.2022.00505 du 26 octobre 2023

IT: ZH_VERWALTUNGSGERICHT VB.2022.00505 del 26 ottobre 2023

Regeste

Verkehrsanordnung | Verkehrsanordnung: Temporäre Anordnung von Tempo 30 wegen
einer Baustelle. Legitimation. Das Statthalteramt trat mangels Legitimation nicht auf den
Rekurs des Beschwerdeführers ein, da dieser nicht aufgezeigt habe, inwiefern er von der
Verkehrsanordnung betroffen sei. Nichteintreten auf ausserhalb des Streitgegenstands
liegende Rügen bezüglich des Standorts der Signale bzw. deren Positionierung auf dem
Trottoir (E. 1.2). Nichteintreten auf das Ersuchen, die Vorinstanz zu aufsichtsrechtlichem
Handeln anzuhalten (E. 1.3). Der Beschwerdeführer machte weder im Rekurs noch in der
Beschwerde geltend, durch die temporäre Verkehrsanordnung beeinträchtigt zu sein. Er
macht lediglich öffentliche Interessen geltend. Weil die Geltendmachung von allein
öffentlichen Interessen die allgemeine Rekurslegitimation nach § 21 Abs. 1 VRG nicht zu
begründen vermag, erweist sich der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid mangels
Legitimation im Ergebnis nicht als rechtsverletzend (E. 2.2). Unter Berücksichtigung der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung unterliess es das Statthalteramt jedoch grundsätzlich
zu Unrecht, dem Beschwerdeführer eine Nachfrist zu setzen, um darlegen zu können,
inwieweit er – etwa als regelmässiger Benützer der betroffenen Strassen – von der
Verkehrsanordnung legitimationsbegründend betroffen sei. Eine Rückweisung der Sache an
das Statthalteramt würde sich indessen als prozessualer Leerlauf erweisen, nachdem der
Beschwerdeführer vor Verwaltungsgericht selber eingeräumt hat, nicht als Betroffener
Rekurs eingelegt zu haben. Im Übrigen könnte auch deswegen davon abgesehen werden,
weil das Statthalteramt noch eine Eventualbegründung für sein Nichteintreten beigefügt hat:
Selbst wenn der Beschwerdeführer einen Teil der durch die Verkehrsanordnung betroffenen
Strassen regelmässig beführe, sei seine Legitimation zu verneinen, weil die Herabsetzung
der Höchstgeschwindigkeit lediglich eine Fahrzeitverzögerung von einigen Sekunden zur
Folge habe, womit keineBeeinträchtigung von genügender Intensität vorliege. Der
Beschwerdeführer hält dem nichts entgegen. Immerhin ist dem Versäumnis des
Statthalteramts, dem Beschwerdeführer eine Nachfrist zur Verbesserung seiner Eingabe
einzuräumen, bei der Verteilung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen (E. 2.3).
Abweisung, soweit Eintreten.

Erwägungen

E. 3
Die Gerichtskosten sind nach Massgabe des Unterlieger- bzw. des Verursacherprinzips je
hälftig dem Beschwerdeführer und dem Statthalteramt Andelfingen aufzuerlegen. Einem
obsiegenden Gemeinwesen ist nur ausnahmsweise eine Parteientschädigung zuzusprechen.
Dem Beschwerdegegner ist durch das vorliegende Beschwerdeverfahren kein
nennenswerter Aufwand entstanden, weshalb ihm eine solche zu verwehren ist.
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